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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §1029;

AVG §10 Abs4;

BAO §83 Abs4;

LAO Tir 1984 §63 Abs4;

Rechtssatz

Unter dem (ua aus § 1029 Satz 2 ABGB abgeleiteten) Rechtsinstitut der Anscheinsvollmacht versteht man, dass die

Vertretungsmacht an ein als bloße Wissenserklärung zu quali@zierendes Verhalten des Geschäftsherrn (also des

Vertretenen!) anknüpft. Dazu ist erforderlich, dass der Vertretene ein Verhalten gesetzt hat, das geeignet ist, im Dritten

den begründeten Glauben zu erwecken, dass der Vertreter zur Abgabe von Erklärungen für den Vertretenen befugt ist.

Das Vertrauen des Dritten muss seine Grundlage in einem zurechenbaren Verhalten des Vollmachtgebers haben,

welches den äußeren Tatbestand, auf den der Dritte vertraut, begründet. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist

nach herrschender Auffassung mit aller Strenge zu prüfen.
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